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V

Vorwort

Nach wiederum gut vier Jahren ist es Zeit für eine Neuauflage. Vielfältige
Änderungen erfassten auch das Naturschutzrecht. Dieses ist eingebettet in die
allgemeinen Entwicklungen des Umwelt- und Energierechts: Die Umweltver-
bandsklage wurde über das UmwRG erheblich ausgeweitet und verfeinert.
Daher habenwir einen eigenen Abschnitt nach §64 BNatSchG über die Zuläs-
sigkeit und Begründetheit von Umweltrechtsbehelfen von Verbänden seit der
UmwRG-Novelle 2017 eingefügt. Die Energiewende ist vor allem dadurch
betroffen, dass Windkraftanlagen mit dem Artenschutzrecht in Konflikt gera-
ten können. Insbesondere für dieses stellt sich die Grundsatzfrage behörd-
licher Beurteilungsspielräume. Auch dazu findet sich ein neuer Sonderab-
schnitt vor §44 BNatSchG: „Naturschutzfachliche Beurteilungen und Umfang
der gerichtlichen Kontrolle“.

Der neue §45a BNatSchG zum Umgang mit dem Wolf ist bereits berücksich-
tigt, ebenso die Bundeskompensationsverordnung. Vor allem hat sich die
Rechtsprechung mit teils paukenschlagartigen Entscheidungen weiterentwi-
ckelt. Sie wurde daher in den Kommentierungen besonders deutlich heraus-
gearbeitet. Selbst topaktuelle Entwicklungen konnten noch aufgenommen
werden, so das Urteil des EuGH vom 09.07. 2020 zur Reichweite von Bewirt-
schaftungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer Umwelthaftung auf eine
Vorlage des BVerwG sowie die zweite BVerwG-Entscheidung zur Elbvertie-
fung vom 04.06. 2020, die den Weg für diese den Habitatschutz tangierende
Maßnahme freimachte. Schon die erste Elbvertiefungsentscheidung vom
09.02. 2017 klärte wichtige Eckpunkte des Habitatschutzes, wie auch das
Doel-Urteil des EuGH vom 29.07. 2019. Zahlreiche weitere Judikate könnten
genannt werden.

Die ggf. neue Spielräume eröffnenden Schlussanträge von GA Kokott vom
10.09. 2020 im Vorabentscheidungsverfahren Härryda zur Reichweite der lo-
kalen Population und zum Absichtsbegriff beim besonderen Schutz der in
Europa heimischen Vögel sind ebenfalls bereits in die Kommentierung einge-
flossen.

Diese Beispiele zeigen zugleich die Bedeutung des das Naturschutzrecht
überwölbenden europäischen Rechts, welches die nationale Rechtsanwen-
dung dominiert (anschaulich die diversen Entscheidungen zur Dresdner
Waldschlösschenbrücke) und deshalb ebenso wie umweltpolitische Hinter-
gründe besonders berücksichtigt wurde. Der bewährte Autorenkreis, dem wir
an dieser Stelle ebenso wie dem Lektor Sven Clever herzlich für sein großes
Engagement danken, wurde beibehalten. Dementsprechend bleibt auch die
Kombination aus Praxisbezug und näherer Fundierung mit stets praktisch
verwertbaren Lösungsvorschlägen und konkreten Antworten auf die vielfälti-



VI

Vorwort

gen Fragen erhalten. Der Kommentar soll Begleiter durch den beruflichen
Alltag sein.

Für weitere Hinweise undAnregungenwenden Sie sich bitte an:

Prof.Dr. jur.Walter Frenz
Berg-, Umwelt- und Europarecht der RWTHAachen,
Wüllnerstraße 2, 52062 Aachen,
0241/8095698, frenz@bur.rwth-aachen.de

RA Prof.Dr. jur. Hans-JürgenMüggenborg,
Kanzlei Prof.Müggenborg,
Schloss-Rahe-Straße 15, 52072 Aachen,
0241/93673300; info@rechtsanwalt-mueggenborg.de

Aachen, den 07.11. 2020 Walter Frenz
Hans-Jürgen Müggenborg
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